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Strafrichter begehren gegen das

Betaubungsmittelgesetz auf

Eine klare Mehrheit der
Strafrichterinnen wendet

sich gegen Gefédngnisstrafen
fr Stichtige und spricht sich

fir die Entkriminalisierung
des Drogenkonsums aus.

Ergebnisse einer «plddoyer-

Umfrage.

VON RENE SCHUHMACHER

«Der Richter darf keine Drogenpolitik
betreiben.» Mit diesem Argument ho-
ben die drei Richter der II. Strafkammer
des Ziircher Obergerichtes am 14. Fe-
bruar einen erstinstanzlichen Entscheid
der 7. Abteilung des Ziircher Bezirksge-
richtes auf. Der Gegenstand der Ver-
handlung war brisant: Mit einem sorg-
faltig begriindeten Urteil hatten sich die
Bezirksrichter bewusst von der bundes-
gerichtlichen Praxis abgesetzt und da-
mit die Oberrichter zu einer Stellung-
nahme provoziert, nachdem die Staats-
anwaltschaft gegen das erstinstanzliche
Urteil Berufung eingelegt hatte.

Zur Diskussion stand die Grenze zum
«schweren Fall» beim Haschisch-Han-
del. Die Bezirksrichter stiitzten ihr Ur-
teil auf neuere wissenschaftliche Er-
kenntnisse iiber das Suchtpotential von
Haschisch (s. plddoyer 5/88, S.66ff.).
Der obergerichtliche Referent Christian
Huber wollte der Vorinstanz aber nicht
beipflichten. Es stehe heute nicht zur
Diskussion, ob Haschisch die Gesund-
heit gefahrde, weil der Gesetzgeber
davon ausgehe, dass dieser Stoff abhan-
gig mache. Nur wenn es mit dem Wort-
laut des Gesetzes vereinbar sei, diirften
die Richter verdnderte Verhéltnisse und
neue medizinische Erkenntnisse be-
riicksichtigen, so Huber wortlich im
«Tages-Anzeiger» vom 15. Februar.
Allerdings: Der Wortlaut des Betéu-
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bungsmittelgesetzes (BtMG) wiirde der
bezirksrichterlichen Lesart nicht entge-
genstehen. Denn grundsitzlich wider-
spricht es dem Wortlaut des Betdu-
bungsmittelgesetzes nicht, bei Canna-
bis-Abgabe nie einen schweren Fall
anzunehmen, da er nicht geeignet ist,
«die Gesundheit vieler Menschen» in
Gefahr zu bringen. '

Das Verfahren gegen den angeklagten
Haschischhéndler, der insgesamt 6 Ki-
logramm Cannabis verkauft hatte, ende-
te vor Ziircher Obergericht mit einer
Strafe von 2 1/2 Jahren Gefdngnis also
12 Monaten mehr als in der Vorinstanz.
Bemerkenswert ist nicht dieser Prozess-
ausgang, sondern die Tatsache, dass ein
Richter der Vorinstanz vorwirft, Dro-
genpolitik zu betreiben und mit ymge-
kehrten Vorzeichen just dasselbe tut.

Umfrage bei 80 Richterinnen und
Richtern

zuriickgesandt. Knapp zwei Drittel der
Befragten sind bei einem erstinstanzli-
chen Gericht titig, die iibrigen bei einer
kantonalen Oberinstanz. Drei Viertel
aller Antworten stammen von Richtern,
die tiglich oder wochentlich mit der
Drogendelinquenz konfrontiert sind.
Selbstverstindlich kann aus zwanzig
eingegangenen Fragebogen nicht auf
die Durchschnittsansichten der
Deutschschweizer Richter geschlossen
werden. Trotzdem lassen die Antworten
klare Schliisse zu: Fast alle Fragen um
die strafrechtliche Bekémpfung des
Drogenkonsums und -handels sind unter
Berufsrichtern umstritten, wobei sich
immer wieder Mehrheiten gegen den
Wortlaut des heutigen Gesetzes und
gegen die heutige Bundesgerichtspraxis
ergeben. Und: Die Meinungen zur Art
und Weise der Bekampfung des Dro-
genproblems mit strafrechtlichen Mit-
teln gehen diametral auseinander.

Dass sich Richterinnen und Richter
verschiedener Coul€ur nicht einig sind,
ist beileibe kein neues Phanomen. Welt-
anschauliche Fragen spielen nicht nur
bei der Gesetzesauslegung eine erhebli-
che Rolle, auch wissenschaftliche Un-
tersuchungen fithren je nach Betrach-
tungsweise zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. «plddoyer»wollte es genauer
wissen und befragte rund 80 in der
Deutschschweiz tdtige professionelle
Strafrichter der ersten und zweiten In-
stanz nach ihrer Haltung zu den drén-
genden Fragen in Sachen Drogenpolitik
und BtMG. Ein Viertel (20) aller Adres-
saten retournierte den vierseitigen Fra-
gebogen. Die Antworten kamen aus al-
len Regionen der Deutschschweiz (Ost-
schweiz, Ziirich, Zentralschweiz, Bern/
Solothurn und Basel). Erstaunlich: Alle
Antworten stammen von ménnlichen
Richtern, wobei aus einem Fragebogen
das Geschlecht des oder der Antworten-
den nicht hervorging. Ein knappes Drit-
tel (6) der Fragebogen wurde anonym

«Erfolgsbilanz» des Betdubungsmittel-
gesetzes

Ein erstes Beispiel ist die zentrale Frage,
ob das zuletzt 1975 revidierte BtMG die
Ausbreitung der Drogensucht in der
Schweiz eingedéimmt habe. Eine Mehr-
heit von zehn Richtern verneinte diese
Frage, acht bejahten sie, zwei relativier-
ten ihre Stellungnahme. Die Skeptiker
verweisen durchwegs darauf, dass sich
die strafrechtliche Abschreckung bei
suchtbildenden Substanzen als weitge-
hend wirkungslos erweise. Zudem trei-
be die umfassende Kriminalisierung
Siichtige zwangslaufig in die Illegalitiit,
grenze sie aus und entziehe sie der ge-
sellschaftlichen Kontrolle. Eine Min-
derheit nannte generalprdventive
Aspekte: «Fiir viele Leute bedeutet ein
Gesetz mit Straffolgen im Widerhand-
lungsfall noch heute ein Hemmnis mit-
zumachen resp. sich gehenzulassen.»
Ob aber Straffolgen abschreckend wir-
ken, wenn nicht einmal soziale Verelen-



dung, Aids-Krankheit und die haufigen
Todesfille in der Drogenszene diese
Wirkung haben?

Welchen Standpunkt nehmen die Rich-
ter zu den gesetzlichmoglichen Sanktio-
nen ein? Oder konkreter: Halten Sie eine
Freiheitsstrafe fiir eine grundsétzlich
addquate Sanktion fiir Drogensiichtige?
Die Antworten sind erstaunlich klar:
Obwohlinder Schweiz weit mehr als die
Hilfte der verurteilten Drogenstichtigen
ins Geféngnis miissen, befiirworten nur
gerade zehn Prozent der Befragten diese
Sanktion vorbehaltlos. Begriindet wird
das entschiedene Nein mit den Erfah-
rungen der bisherigen Praxis. Der Straf-
vollzug tauge in der Regel nicht dazu,
die hinter der Drogenabhéngigkeit ste-
henden individuellen und sozialen
Schwierigkeiten zu 16sen oder auch nur
zu entschérfen. Die Suchtproblematik
werde allgemein durch den Aufenthalt
im Geféngnis eher noch verstérkt. Auch
konne der Strafvollzug keine abschrek-
kende Wirkung auf kiinftige Delinquen-
ten entfalten. Die Ansicht, dass Kranke
nicht ins Gefdngnis gehoren, hat sich
offenbar auch unter den Juristen weitge-
hend durchgesetzt.

Beschaffungskriminalitit:
Ein notwendiges Ubel?

Ein Grossteil der Delinquenz der Droge-
nabhéngigen geht auf das Konto der
Beschaffungskriminalitit. Ist sie als
notwendiges Ubel bei der Bekampfung
der Drogenszene einfach in Kauf zu
nehmen? Darauf nidmlich laufen die
Argumente der Befiirworter eines hohen
Drogenpreises hinaus, die sich davon
eine Abschreckung von potentiellen
Neueinsteigern versprechen. Bei dieser
Frage sind die Antworten differenzierter
ausgefallen. Knapp die Hilfte betrachtet
Beschaffungskriminalitét tatsdchlich
als ein notwendiges Ubel. Der hohe
Preis sei @hnlich wie beim Alkohol ein
Lenkungsinstrument, wird etwa wort-

lich vorgebracht. Je hoher der Preis,
desto weniger werde konsumiert. Die
Uberlegung eines anderen Richters: Die
Beschaffungskriminalitét sei ein kleine-
res Ubel als die Folgekosten der Freiga-
be im gesundheitlichen und sozialen
Bereich.

Dass die Beschaffungsdelinquenz durch
die Entkriminalisierung des Konsums
massiv reduziert werden konnte, ist die
Uberzeugung einer Minderheit von ei-
nem Drittel der Befragten. Mit einer
Legalisierung des Konsums wiirden
ihrer Ansicht nach nicht nur die Vermé-
gensdelikte, sondern auch jene gegen
Leib und Leben und die Sittlichkeit
abnehmen.

Der hohe Preis der Droge hat aber noch
eine weitere schwerwiegende Konse-
quenz: Zur Ausbreitung der Szene trégt
bei, dass viele Siichtige neue Abnehmer
brauchen, um das Geld fiir die Droge
durch Zwischenhandel zu «verdienen».
Auch diese Nebenfolge ist fiir die Halfte
der Befragten unausweichlich, jeden-
falls wiirden bei einem tieferen Preis die
Nachteile iiberwiegen. Wiederum ein
knappes Drittel der Befragten mag diese
Konsequenz aber nicht ohne weiteres in
Kauf nehmen. Mit einer kontrollierten
Abgabe von Methadonkdnne auchdiese
Art der Beschaffungsdelinquenz erfolg-
reich bekdmpft werden, argumentieren
sie.

Tlegalitt fiihrt nicht nur zu einem hohen
Schwarzmarktpreis der den erwihnten
Nebenerscheinungen. Nach Ansicht des
Ziircher Psychiatrieprofessors Hans
Kind ist die Illegalitit der Droge haupt-
verantwortlich fiir ihr Gefdhrdungspo-
tential: «Der Konsum von Heroin und
Morphium bewirkt kaum Organsch-
den. Die korperlichen Gefahren dieser
Stoffe riihren von der unsauberen Art
der Einspritzung und von giftigen Bei-
mengungen her. Die schlimmsten Fol-
gen der Abhingigkeit werden nicht
durch die Substanz der Droge bewirkt,
sondern durch die Illegalitét.»

So klar diese pointierte Aussage gefasst
ist, die Richter konnte diese spezialérzt-
liche Meinung nicht iiberzeugen. Zwei
Drittel der Befragten folgten seiner
Uberlegung nicht, nur zwei bejahten
Kinds These ohne Vorbehalt, wihrend
die restlichen seine Aussage relativier-
ten. Die Argumente der iiberwiegenden
Mebhrheit: Man kénne Drogen physisch

- und psychisch wohl nicht einfach als

ungefiihrlich bezeichnen. Uberdies, so
ein Ziircher Oberrichter, seien die Zu-
sammenhénge zwischen Kriminalitit
und Drogensucht sehr viel komplexer,
als Kind dies verstehe.

Gramm- und Kilo-Praxis des
Bundesgerichts

Wie beurteilen die erst- und zweitin-
stanzlichen Richter die bundesgerichtli-
che Auslegung des «schweren Falls»
beim Betdubungsmittelhandel, der mit
einer Mindesstrafe von einem Jahr Ge-
féngnis geahndet wird? Beim Haschisch
ziehen die Lausanner Richter die Grenze
wie eingangs erwahnt bei einer Menge
von vier Kilogramm, bei Kokain bei 18
Gramm und bei Heroin bei zwolf
Gramm.

In Sachen Cannabishandel widerspre-
chen zwei Drittel der Befragten der
Ansicht des Bundesgerichts, wonach
dieser Stoff je die Gesundheit vieler
Menschen in Gefahr bringen konne. Das
Strafgericht Basel etwa urteilt zwar im
bundesgerichtlichen Sinn, aber aus-
driicklich nur «unter dem Druck der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
und entgegen eigener Uberzeugung».
Dieselbe Ansicht vertreten eine ganze
Reihe von erstinstanzlichen Richtern
aus allen Regionen der Deutschschweiz.
Die Bundesrichter fanden nur gerade bei
vier Befragten Unterstiitzung. Beide
Lager verwiesen iibrigens in ihrer Be-
griindung auf den gegenwirtigen Stand
der medizinischen Wissenschaft. Jeder
Richter greift offenbar auf jene Quellen
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zuriick, die seine persénliche Uberzeu-
gung am ehesten bestatigen.

Bei der Limite fiir Heroin und Kokain
findet die bundesgerichtliche Praxis
mehr Zustimmung: Befiirworter und
Ablehnende halten sich immerhin die
Waage. Sogar die Befiirworter der
héchstrichterlichen Praxis kritisieren
aber am Bundesgericht, dass in den Pré-
judizien keinerlei Ausfiihrungen darii-
ber zu finden sind, wie die Schulssfolge-
rungen der Fachleute zustande kamen.
Hier haken auch die Kritiker der Grenz-
werte ein: Das Bundesgericht habe es
bisher unterlassen, die festgelegten
Grenzmengen serios juristisch zu be-
griinden. Insbesondere fehle eine Aus-
einandersetzung mit dem Begriff der
Gesundheitsgefihrdung im Sinne von
Art. 19 Ziff. 21ita BtMG. Problematisch
sind die tiefen Limiten offenbar vor al-
lem aus zwei Griinden: Das Strafmini-
mum von einem Jahr fiir den schweren
Fall fiihre zu unsinnig hohen Strafen bei
Kleindealern (vor allem fiir solche, die
schon abhéngig sind). Uberdies wird in
diversen Antworten das Problem der
Rechtsgleichheit im Strafmass ange-
sprochen: Fille, in denen es um mehrere
Kilo Heroin oder Kokain gehe, stiinden
in der Strafhhe in keinem verniinftigen
Verhiltnis zu Dossiers, in denen es um
den Verkauf von etwa hundert Gramm
gehe. Vereinzelte melden angesichts der
Schematisierung der Rechtsprechung
grundsitzlich Bedenken vor dem Hin-
tergrund des Schuldstrafrechts an.

Reformvorschlige in der Drogenpolitik

Zur Zeit arbeitet eine Subkommission
der Eidgendssischen Betdubungsmittel-
kommission einen Bericht aus, welcher
neue Wege in der verfahrenen Drogen-
politik aufzeigen soll. Im Zentrum die-
ser Vorschlidge wird eine Freigabe des
Haschischkonsums und die unter &rztli-
cher Kontrolle erlaubte Abgabe von
harten Drogen an Siichtige stehen.
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Wiirden solche Schritte bei den befrag-
ten Richtern Zustimmung finden?
Zwei Dirittel wiirden die Entkriminali-
sierung des Haschischkonsums ohne
Wenn und Aber befiirworten, drei der
Befragten lehnen sie kategorisch ab. Die
Befiirworter einer Freigabe begriinden
ihre Ansicht mit dem geringen Geféhr-
dungspotential («Amotivationales Syn-
drom und Schrittmacherfunktion sind
wissenschaftlich unhaltbar, eine Kausa-
litdt bei psychotischen Reaktionen ist
nicht nachgewiesen», Haschisch sei
nicht geféhrlicher als Nikotin oder Al-
kohol), was rechtspolitisch nur auf eine
Freigabe hinauslaufen konne. Zudem
versprechen sie sich von einer Freigabe
eine Entflechtung der Drogenszene. Die
einzige begriindete Ablehnung der Ha-
schischfreigabe, fiir den sich iibrigens
die Berner Kantonsregierung 6ffentlich
stark macht, verweist auf die Stichworte
«internationale Vertrage, Volksgesund-
heit» und «Drogentourismus».

Die Drogencharta Ziirich, ein Zusam-
menschluss von Drogenfachleuten, be-
fiirwortet auch die Entkriminalisierung
des Besitzes und Konsums harter Dro-
gen. Hier wie bei der Frage nach einer
kontrollierten Abgabe harter Drogen an
Siichtige stehen sichunterden befragten
Richtern klar zwei Lager gegeniiber:
Zwslf befiirworten einen solchen Vor-
schlag, sechs lehnen ihn ab. Das Argu-
ment gegen die freie Abgabe: Eine Ent-
kriminalisierung «dndert nichts, macht
alles noch schlimmer». Auch sei «nie-
mandem zuzumuten, den Niedergang
bis zum Tod zu fordern». Die Richter
seien verpflichtet, den Abhédngigen am
Leben zu erhalten und die Drogenunab-
héngigkeit anzustreben.

«Offensichtliches Versagen» der
heutigen Drogenpolitik

Die ethische Verpflichtung, die Siichti-
gen am Leben zu erhalten, diirfte jedem



Strafrichter vorschweben. Nur: Kann
dieses Ziel mit strafrechtlichen Mitteln
erreicht werden oder bewirkt der heuti-
ge Repressionsapparat nicht gerade das
Gegenteil? Diese kontraproduktive
Auswirkung der heutigen Kriminalisie-
rung der Siichtigen haben die Befiirwor-
ter einer kontrollierten Abgabe im
Auge: Die Bestrafung Siichtiger und
damit kranker Menschen sei ungerecht
und wirkungslos. Nachdem das heutige
System einer repressiven Drogenpolitik
offensichtlich versagt habe, solle min-
destens ein Versuch in diese Richtung
gemacht werden. Damit konne auch der
Verelendung der Drogensiichtigen mit
all ihren negativen Folgen entgegenge-
wirkt werden.

In die gleiche Richtung geht ein anderes
Votum: «Ich befiirworte die Straffrei-
heit fiir den Konsum aller Drogen, weil
strafrechtlich sanktionierte Verbote
kaum préaventive Wirkungen auf Konsu-
menten entfalten. Ausserdem erweist
sich die Bestrafung der Drogenkonsu-
menten in der Praxis als hochst unge-
recht, weil nur sehr wenige von ihnen
iiberhaupt behordlich verfolgt werden.»
Sodann sei die Strafbarkeit des Kon-
sums ein wesentliches Hindernis fiir
Hilfsangebote (Spritzenabgabe, Fixer-
rdume), was sich vor allem auf die Be-
kampfung von Aids sehr ungiinstig aus-
wirke.

Vor rund dreieinhalb Jahren verdffent-
lichten der Baselbieter Rechtsanwalt
Pierre Joset und der baselstédtische-
Strafgerichtsprésident Peter Albrecht
einen ausformulierten Revisionsent-
wurf zum Betdubungsmittelgesetz. Die
Schwerpunkte des Entwurfs in Stich-
worten: Straflosigkeit des Konsums,
Teilentkriminalisierung des Handels
mit Cannabisprodukten bis 3 Gramm,
Herabsetzung des Strafrahmens fiir
Drogenhandel. Wie stehen die befragten
Richter heute zur vorgeschlagenen
Reduktion der Strafdrohung beim Han-
del und Transport von Betdubungsmit-

teln? Hier halten sich die Antworten in
etwa die Waage. Acht grundsitzlich
befiirwortenden stehen sieben negative
Stellungnahmen gegeniiber. Kritiker
der Strafreduktion verweisen auf den
europaweit niedrigsten Strafrahmen im
Entwurf Joset/Albrecht, wihrend die
positiven Ausserungen auf die Erweite-
rung des richterlichen Ermessens hin-

weisen. Die heute obere Strafgrenze von *

zwanzig Jahren Zuchthaus stelle ohne-
hin eine mehr theoretische Grosse dar.
Die untere Grenze des schweren Falls
(ein Jahr Gefangnis) schrinke die Rich-

Information

ter so ein, dass von angemessener und
mit der iibrigen Delinquenz vergleich-
barer Sanktion nicht mehr gesprochen
werden kénne. Auch wiirden die Betéu-
bungsmittelstrafen in keinem Verhalt-
nis zu anderen Delikten gegen die 6f-
fentliche Gesundheit stehen. Lange
Freiheitsstrafen wiirden zudem der Re-
sozialiserung nicht dienen.

Abdruck aus «plddoyer» 2/1989
Adresse:

Postfach 820

9001 St. Gallen |

Nationaler Spritzenabhgabetag 13. September 1989

Mittwoch, 13. September 1989.

Die Solidaritat beztiglich einer liberalen Spritzen- und Kondom-
abgabepraxis in allen Kantonen hilft die Ausbreitung des
HI-Virus zu stoppen.

Nahere Informationen folgen.

Arbeitsgruppe Drogen & AIDS-Hilfe Schweiz
Adresse: Zurlindenstrasse 134, 8003 Ziirich, Tel.: 01 462 30 77

Inserat

auf dem Land an.

CIKADE contact- + informationsstelle fiir drogenentzug basel

/éj’ A et Z

Die CIKADE bietet alle 2 Wochen einen 15-tdgigen
stationdaren, medikamentenlosen Drogenentzug

In der Anlaufstelle in Basel informieren wir interes-
sierte Drogenabhangige und flihren 2 — 3 Vorge-
sprache fur den Entzug durch.

CIKADE; Pfeffingerstr. 94 - 4053 Basel - Tel. 061 /35 79 79

19



	Strafrichter begehren gegen das Betäubungsmittelgesetz auf

